
Leistungen und ihre Bewertungen in der Sekundarstufe II 

Die folgenden fachspezifischen Hinweise knüpfen an die für alle Fächer geltenden Aussagen 

zur Leistungsbewertung an, wie sie im Grundlagenteil dargestellt sind. In der 

Leistungsbewertung der gymnasialen Oberstufe werden drei Beurteilungsbereiche 

unterschieden: Unterrichtsbeiträge, Klausuren und Ergebnisse einer besonderen Lernleistung. 

In die Bewertung der Unterrichtsbeiträge und Klausuren sind neben den Leistungen der 

Erschließungskompetenz (z.B. Statistik- oder Textauswertung) auch Stand und Entwicklung 

der im Unterricht vermittelten Sach- und Werturteilskompetenz einzubeziehen. Der Erwerb der 

Handlungskompetenz gilt als übergeordnete Zielsetzung des Faches. 

Die Leistungen werden auf der Basis der im Fach erworbenen Kompetenzen bewertet. Eine 

Zuordnung der Kompetenzen zu den fachlichen Inhalten erfolgt im schulinternen 

Fachcurriculum für die Sekundarstufe II. (Link: SFC Sek. II) 

Unterrichtsbeiträge 

Unterrrichtsbeiträge werden in mündlicher, schriftlicher und praktisch-gestalterischer Form in 

allen Bereichen des Faches Wirtschaft/Politik erbracht. 

Mündliche Unterrichtsbeiträge 

• Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

• Auswertung von Hausaufgaben 

• Engagement bei Partner- und Gruppenarbeit 

• Vortrag von Referaten 

• Präsentation von Gruppen- und Partnerarbeitsphasen aus Projekten 

Schriftliche Unterrichtsbeiträge  

• Schriftliche Überprüfungen (z.B. Tests) 

• Hausaufgaben 

• Protokolle, Arbeitspapiere, Referate, Projektberichte 

• Ergebnisse produktorientierter Einheiten (z.B. Flyer o.ä.) 

Praktisch-gestalterische Unterrichtsbeiträge 

• Herstellung gegenständlicher Produkte (z.B. Poster) 

• Szenische Darstellungen 

• Bildnerische und grafische Darstellungen (z.B. Videos, Explanitys) 

 

Klassenarbeiten 

Zahl, Umfang und Art der Klassenarbeiten richten sich nach Angaben der 

Oberstufenverordnung sowie der einschlägigen Erlasse in den jeweils gültigen Fassungen. 

Die Formen der Klausuren und Bewertungskriterien orientieren sich an den jeweiligen 

Fachanforderungen für die Abiturprüfung, den Abiturprüfungsverordnungen (APVO) und den 

einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA). Der Schwierikeitsgrad der 

Klassenarbeiten ist im Verlaufe der Oberstufe schrittweise den Anforderungen an die 

Abiturprüfungen anzupassen. 



 


